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Mitteilung an die Anleger des Teilfonds 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Flossbach von Storch - Stiftung 

 

Anteilklassen SI: WKN A0M43S; ISIN LU0323577766 / SR: WKN A2AQ5Y; ISIN LU1484808933 

  

(„Teilfonds”) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Hiermit werden die Anleger des vorgenannten Teilfonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 10. November 2020 

die folgende Änderung in Kraft tritt: 

 

NAMENSÄNDERUNG DES TEILFONDS 

Der Name des Teilfonds wird in Flossbach von Storch – Foundation Defensive umbenannt. 

 

Der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformation 

erhalten Sie ab dem 10. November 2020 kostenlos bei der Zahl- und Vertriebsstelle, der Verwahrstelle sowie der 

Verwaltungsgesellschaft (www.fvsinvest.lu). 

 

Luxemburg den 10. November 2020 

 

Flossbach von Storch Invest S.A. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:  

Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, D-50679 Köln 

HINWEIS: 

Für diese Mitteilung ist  § 298 Absatz 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches NICHT anwendbar. Aufgrund 

dessen müssen die oben genannten Informationen NICHT über einen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. 

Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Weiterleitung der oben genannten Informationen an Endkunden 

auf dem Postweg oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der mitteilenden Partei 

beglichen werden. 


